
 

Beitragsordnung 

Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung e.V. 

Das Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung lebt von 

Netzwerkbeiträgen, Spenden und anderen Unterstützungsbeiträgen. 

Die jährlichen Netzwerkbeiträge gliedern sich wie folgt: 

Unterstützer 
Betrag 

(Jahr) 

Ermäßigter 

Betrag 
Betrag als Premiumpartner 

Natürliche 

Personen 
30,00 Euro 12,00 Euro 

Doppelt so hoch wie der 
reguläre Netzwerkbeitrag; 

also 60,00 bzw. 24,00 Euro 

Die jährlichen Netzwerkbeiträge sollten bei natürlichen Personen nach Möglichkeit 

mindestens 30 Euro, bei geringem Einkommen 12 Euro betragen. 

Wer uns als Premiumpartner unterstützen möchte, kann das Doppelte des 

regulären Netzwerkbeitrages (24 Euro / 60 Euro für Personen) entrichten. 

Unterstützer Betrag (Jahr) 
Betrag als 

Premiumpartner 

Kleine 
Organisationen 

100,00 Euro 

Doppelt so hoch wie der 

reguläre Netzwerkbeitrag; 
also 200,00 Euro 

Größere 
Organisationen 

500,00 Euro 
Doppelt so hoch wie der 

reguläre Netzwerkbeitrag; 

also 1000,00 Euro 

Die jährlichen Netzwerkbeiträge von kleinen Organisationen sollten mindestens 

100 Euro, von größeren Organisationen mindestens 500 Euro betragen. 

Wer uns als Premiumpartner unterstützen möchte, kann das Doppelte des 
regulären Netzwerkbeitrages (200 Euro für kleine Organisationen / 1000 Euro für 

größere Organisationen) entrichten. Premiumpartner werden mit Logo und 

Namen auf der Internetseite des Netzwerks ausgewiesen. 

Darüber hinaus können auch Spenden an das Netzwerk gerichtet 

werden. Bei Bedarf werden Zuwendungsbestätigungen ausgestellt. 

Mitglieder des Netzwerkes Persönliche Zukunftsplanung e.V., die auch Mitglied 
im Verein WINklusion - Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung Schweiz oder 

des Netzwerkes Persönliche Zukunftsplanung Südtirol sind, zahlen dort ihre 
Mitgliedsbeiträge. Von den Mitgliedsbeiträgen werden 30% vom Netzwerk 

Persönliche Zukunftsplanung Schweiz bzw. dem Netzwerk Persönliche 
Zukunftsplanung Südtirol an das Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung e.V. 

weitergeleitet. 

Bregenz, den 13.03.2015 


